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Drucksache Nr.:  13/1168 23.07.2018 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Planungsausschuss vorberatend 12.09.2018  
Verbandsausschuss vorberatend 24.09.2018  
Verbandsversammlung beschließend 05.10.2018  

 
 
Betreff: Zielabweichungsverfahren gem. § 6 Abs. 2 ROG i.V. mit § 16 LPlG NRW auf 

dem Gebiet der Stadt Duisburg östlich Masurensee 
 
 
Beschlussvorschlag
 
 

Die Verbandsversammlung erklärt gemäß § 16 Abs. 3 Landesplanungsgesetz Nordrhein-
Westfalen (LPlG) ihr Einvernehmen zur Zielabweichung für die Entwicklung von 
Wohnbauflächen und Flächen für die Wirtschaft auf ehemaligen Bahnbetriebsflächen des 
Rangierbahnhofs in Duisburg-Wedau und in einem angrenzenden Freiraumbereich östlich 
des Masurensees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Bereich / Beigeordnete/r 

Cramm, Ulrike Bongartz, Michael Bereich III Planung 
Akt.zeichen Tönnes, Martin 
15/ZAV/DU 
Masurensee 

 

 
 
Beratungs- 
ergebnis 

□ laut Beschlussvorschlag □ abweichender Beschluss 
□ einstimmig Ja: Nein: Enth.: 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
 

1.  keine 
 
 

  

2.       € 
Aufwand 20   

a) Deckung aus: 
 
        
 Kostenstelle 

 
 
       
Konto 
 
 

 b) Mehraufwand – über-/außerplanmäßige 
Deckung aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 
 

3. jährlich erwartete Folgekosten:         €/a 
 
 

 

4.       € 
Ertrag 20   

 
        
 Kostenstelle 
 
 

 
       
Konto 
 

5. jährlich erwartete Erträge:         €/a 
 
 

 

6. jährlich erwartete Einsparungen:         €/a 
 
 

 

7.       € 
Investitionsauszahlung 20   

a) Deckung aus: 
 
        
 Kostenstelle 

 
 
       
Konto 
 

 b) Mehrauszahlung – über-/außerplanmäßige 
Deckung aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 

 
 
 
Karola Geiß-Netthöfel 
 
 


